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E-Government-Leistungsdatenbank


Der Leistungsbegriff in der Verwaltung im Allgemeinen und im E-Government im Besonderen

(F. Grandits, C. Nowak, M. Andrä im Dezember 2005)
1. Einleitung

Die präzise Definition von Leistungen ist Voraussetzung für die multifunktionale Verwendung der Begriffe und Attribute der Leistungsdatenbank.

2. Der Leistungsbegriff

2.1. Die Definition

Da die Verwendung des Begriffes „Produkt“ in der öffentlichen Verwaltung nicht üblich ist und in einigen Fällen sogar unpassend erscheint, wird der Begriff der „Leistung“ verwendet. 

Für die Definition und Eingrenzung von Leistungen wird folgender in der Literatur beschriebene Produktbegriff herangezogen: 

„Das Produkt ist die kleinste selbständige Leistungs- und Dienstleistungseinheit, die von einer Kundin bzw. einem Kunden genutzt werden kann. Als selbständig gilt eine Leistungseinheit, wenn sie ohne Bezug einer weiteren Leistung einen Nutzen stiftet.“

(Brühlmeier et al. 1998, 301. In: Schedler/Proeller: New Public Management. 2. Auflage. St. Gallen: 2002)

Anzumerken ist, dass die im Folgenden angeführten Leistungsdefinitionen auf den Erkenntnissen von Schedler/Proeller (2002) und der Oberösterreichischen Landesverwaltung (1998) basiert.

2.2. Die Produktmerkmale

Leistungen bzw. Produkte können durch folgende Merkmale gekennzeichnet sein:

· Ein Produkt ist ein in sich geschlossenes Arbeitsergebnis eines Leistungszentrums (= einer Organisationseinheit). Die Unterscheidung zwischen Produkt und Tätigkeit (= Arbeitsschritt in einem Produktionsprozess) ist erforderlich. 

· Ein Produkt kann immer nur einem Leistungszentrum zugeordnet werden bzw. es kann immer nur ein Leistungszentrum die Verantwortung für ein bestimmtes Produkt haben.

· Charakteristisch für Produkte ist, dass sie das Leistungszentrum verlassen. Ist dies nicht der Fall, handelt es sich um Systemleistungen.

· Produkte dienen der Befriedigung eines Bedarfes außerhalb des Leistungszentrums.

3. Die Leistungshierarchien

Für die Strukturierung von Leistungen wird eine Gliederung in folgenden Stufen vorgeschlagen:

Verfahrens-/Leistungsbereiche

Leistungsgruppen (Produktgruppen)

Leistungen (Produkte)

Teilleistungen (Teilprodukte)

3.1. Die Teilleistung

Die Teilleistung stellt eine Leistungsuntergliederung dar. Als Ausgangsbasis für weitere Überlegungen sind jedoch stets Leistungen heranzuziehen. 

Teilleistungen werden als ergebnisorientierte Untergliederung einer Leistung abgebildet. Eine ergebnisorientierte Untergliederung ist dadurch gekennzeichnet, dass unterschiedliche Arbeitsergebnisse als einzelne Teilleistungen abgebildet werden. 

Beispiel: Leistung: Führerschein ( Teilleistungen: Führerschein Neuausstellung, Entzug, Duplikat,...

3.2. Die Leistung

Zum Begriff der Leistung siehe Punkt 2.2 Produktmerkmale

Es können folgende Leistungsarten unterschieden werden:

· Kernleistungen (Synonym: betriebliche Leisutngen)

Es handelt sich hierbei um Leistungen, die von einer Dienststelle für Bürger, die Wirtschaft oder landesexterne Institutionen erbracht werden. 

· Vorleistungen

Damit eine Leistung erbracht werden kann, sind häufig Vorleistungen erforderlich. Da diese Vorleistungen meist von anderen Dienststellen erbracht werden, ist Leistungsempfänger eine Dienststelle des Landes – wie dies beispielsweise bei der Erstellung von Gutachten der Fall ist.

· Systemleistungen

Systemleistungen werden auch als innerbetriebliche Leistungen bezeichnet. Das sind jene Leistungen, einer Dienststelle, die eine Erbringung von Kern- bzw. Vorleistungen ermöglichen. Da es sich hierbei um Leistungen handelt, die der Systemerhaltung dienen, sind die Dienststellen der Landesregierung Leistungsempfänger.

Beispiel: Leistungen der Personalverwaltung, des Rechnungswesens, EDV-Dienst, Beschaffung, …

Noch nicht finalisiert ist die Beantwortung von typischen Fragestellungen im Bereich interner Dienstleistungen:

Zahlungsverkehr (Frage ob speziell oder spezialisiert wie z.B. für die Förderungsabwicklung, Bestellabwicklung extern, Bestellanforderung über internen Dienstleister)

Rechtsdienste und Rechtsberatung

3.3. Die Leistungsgruppen und Verfahrens- und Leistungsbereiche

Eine Übersicht über Leistungsgruppen findet man auf http://reference.e-government.gv.at im Bereich der Verfahrensinformationen im Dokument vlb 1.3, welches die österreichweit festgelegten Verfahrens- und Leistungsbereiche darstellt. Die dort definierten Leistungsgruppen werden –soweit passend- verwendet. Sollten entsprechende Leistungsgruppen fehlen oder die vorhandenen Gruppen nicht passen erscheinen, ist das zugehörige Clearing Team zu aktivieren.

4. Mögliche Probleme bei der Strukturierung

Problemlos gelingt die Zuordnung bei Produkten, die begrifflich leicht fassbar sind, wie z.B. „Führerschein“, „Gewerbeberechtigung“ oder „Wohnbeihilfe“. Die Schwierigkeit liegt aber auch in diesen Fällen, wie generell oder speziell die Leistung gestaltet werden soll. 

· Sollen 2 Leistungen „Verwaltungsstrafen allgemein“ und „Verkehrsstrafen“ oder nur eine Leistung definiert werden?“

· Zählt ein weiterer Betriebsstandort oder ein neuer Geschäftsführer zur Gewerbeberechtigung oder handelt es sich um eigenständige Leistungen?

· Sind die Gewerbeberechtigung mit  Feststellung der individuellen Befähigung bzw. ohne Feststellung eigenständige Leistungen oder handelt es sich um eine Leistung?

5. Vorschlag für eine Vorgangsweise

Der Leistungsbegriff hat als Ausgangsbasis die entsprechende Regelung durch Gesetze, Verordnungen, Regierungsbeschlüsse etc. 
Da diese Leistungen auf einen bestimmten Kundenkreis (Bürger, Wirtschaft, usw.) adressiert sind, sind sie so zu strukturieren und zu bezeichnen, dass sie für den vorgesehenen Kundenkreis verständlich sind. Indizien dafür sind:

· Ein Formular für die Antragstellung

· Nennung eines Begriffs im Gesetz oder in der Vermarktung (Broschüren, Internet-Auftritt,  Folder )

Um die Leistungsbezeichnungen auch in der Internetpräsentation verwenden zu können, sind diese auf die Begriffswelt der Anspruchsberechtigten auszurichten (Führerschein, Reisepass). Wenn Begriffe im Zuge der Änderung rechtlicher Grundlagen neu geregelt werden, sollten beide Begriffe in der Bezeichnung aufscheinen (z.B. Gewerberegisterauszug – Gewerbeschein). 
In der Kurzbeschreibung soll kurz und prägnant die Teil-/Leistung mit max. 60 Wörtern beschrieben werden, so dass der/die Leistungsempfänger/in auf einem Blick Inhalt sowie weitere Informationen der Leistung erhalten kann.

Ist dies aus unterschiedlichen Gründen, wie z.B. Platzmangel oder Gefahr der Verwirrung nicht möglich, ist die Begriffsänderung zumindest in der Kurzbeschreibung zu erläutern. 

In der Leistungsdatenbank wird durch die Ergänzung des Feldes Leistungsbezeichnung um ein weiteres optionales Feld „Einbringungsart“ die Möglichkeit geschaffen, die notwendige Handlung des Leistungsempfängers näher zu spezifizieren. 

Beispiele: Leistungsbezeichnung der Leistung „Fischerprüfung“ und als Ergänzung „Anmeldung“; Leistungsbezeichnung „Gewerbe Zurücklegung“ und als Ergänzung „Anzeige“;
Anders ist es jedoch bei Leistungsbegriffen, die diese zusätzliche Information bereits enthalten, wie beispielsweise bei der„Lenkerauskunft“. In diesem Fall würde eine Teilung des Leistungsbegriffes in „Lenker“ und „Auskunft“ zum Informationsverlust führen. 
Da die Art der Erledigung durch die Behörde (Bewilligung, Kenntnisnahme, Auskunft, Aufsicht, …) aus dem Leistungstyp hervor geht, kann darauf im Leistungsbegriff verzichtet werden. 

5.1. Kriterien für die Festlegung von Leistungen

Einfacher ist die Frage bei Bewilligungen zu beurteilen, da diese in der gesetzlichen Regelung sowohl in der Zielsetzung als auch in den notwendigen Voraussetzungen definiert ist. Meist wird eine Bewilligung als spezifisches Dokument mit einem bestimmten Aussehen erteilt (z.B. Führerschein, Reisepass,...) oder als Bescheid zugestellt.

Alle Verfahren, die zur Erteilung, Änderung oder Entzug der Bewilligung führen, sind als Teilleistungen zu betrachten (z.B. Neuausstellung, Führerscheinduplikat, Namensänderung, Entzug,...). 

Weiters werden der Einfachheit halber alle weiteren Leistungen, die nur für die angesprochene Leistung als Vorleistung zu erbringen sind, als Teilleistungen betrachtet (z.B. Geschäftsführerbestellung).

Die Analyse des Ergebnisses (der Leistung) gibt einen Aufschluss darüber, welche Teilleistungen zum Verfahren gehören.

5.2. Spezialisierung versus Generalisierung

In Hinblick auf die Abwicklung Verfahren, die eine generalisierbare Komponente aufweisen, stellt sich die Frage, ob z.B. Verkehrsstrafverfahren und Gewerbestrafverfahren im Speziellen oder Verwaltungsstrafen im Generellen abgebildet werden sollen.
Wenn der gemeinsame Nenner groß genug ist (Strafverfügung, Einspruch, Mahnung, Exekution,...), empfiehlt sich die Erfassung einer generalisierten Leistung. Teilleistungen die nur bei speziellen Verfahren zum Tragen kommen, werden durch die Bezeichnung entsprechend gekennzeichnet (z.B. Verkehrsstrafen – Lenkererhebung)

5.3. Kriterien für die Untergliederung von Teilleistungen

Als mögliche Indizien für die Festlegung eigener Teilleistungen können folgende Punkte angeführt werden:

Bei inhaltlich stark unterschiedlichen Formularen

Bei stark unterschiedlichem Verfahrensablauf bzw. Leistungsabwicklung

Wenn aufgrund von einer zu allgemeinen (vielleicht auch abstrakten) Bezeichnung einzelne Leistungen bzw. Teilleistungen nicht ersichtlich sind (z.B. Nutzung der Straße zu verkehrsfremden Zwecken beinhaltet die Lautsprecherwerbung, Durchführung von Veranstaltungen mit/ohne Wettkampfcharakter, Umzüge,...)
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